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E aa Dıisput das kirchliche Lehramt

Zum Problem niıcht-unfehlbarer kirchlicher Lehrentscheidungen

Wer das katholisch kirchliche Leben der Bundesrepublik mitlebt und SENAUCI
verfolgt, weiß da{fß die deutschen Bischöte 1967 C111l Lehrschreiben veröftent-
ıcht haben, das sıch INIT der Lehrvollmacht und dem Lehrauftrag der Kirche be-
schäftigt Es oll 1er auf dieses Schreiben anzen nıcht CIn  Nn  ( werden Es
sollen 1Ur CIN1SC Überlegungen angestellt werden kurzen Passus diesem
Lehrschreiben, und ZWAar Aaus konkreten Anlaß heraus, VO  ' dem gleich
sprechen se1in wiıird

Das Lehrschreiben der deutschen Bischöte

Damıt der Leser dieser Überlegungen nıcht mühsam den geme1nten ext suchen
muß sCc1 dieser Abschnitt des Lehrschreibens hier nochmals wiederholt

An diesem Punkt 1ST e11 schwier1ges Problem nüchtern besprechen, das bei vielen
Katholiken VO'  =| heute mehr als früher entweder ıhren Glauben der ıhr unbefangen VeI-

trauensvolles Verhältnis ZUT kirchlichen Lehrautorität edroht Wır INeC1NEN die Tatsache, daß
der kirchlichen Lehrautorität bei der Ausübung iıhres Amtes Irrtümer unterlauten können und
unterlaufen S1IN! Daß möglich IST, hat die Kirche gewußt, ihrer Theologie
auch SESART und Verhaltensregeln tür e1iNC solche S1ituation entwickelt Diese Irrtumsmöglich-
keit ezieht sich nıcht auf so. Lehrsätze, dıe durch eine feierliche Definition des Papstes
der des Allgemeinen Konzils der durch das ordentliche Lehramt als IN absoluter Glaubens-
ZUSUMMUN: umtassen verkündigt werden. Es 1SE auch geschichtlich unricht1g, behaupten,
da sıch nachträglich ı solchen Dogmen C111 Irrtum der Kirche herausgestellt habe Damıt
wiırd natürlich nıcht bestritten, da{fß auch be1 Dogma Aufrechterhaltung se1ines

ursprünglichen Sınnes e1in Wachstum sSec1NECSs5 Verständnisses Abgrenzung gegenüber VOTLr-

her vielleicht mitlaufenden Mißverständnissen möglich un notwendig 1ST Mıt
der gestellten Frage darf auch die selbstverständliche Tatsache nıcht verwe'  selt werden, daß

neben dem unveränderlichen göttlichen auch C1ill veränderliches menschliches echt der
Kırche gibt Eıne sSo. Veränderung hat MI Irrtum VO':  =) vornhereıin nıchts LunNn, sondern
stellt höchstens die Frage nach der pportuniıtat der früheren der rechtlichen Be-
ung

18 Was nen Irrtum und eine Irrtumsmöglichkeit niıchtdefinierten Lehräußerungen der
Kirche, die selbst wıederum VvVvon sehr verschiedenem Verpflichtungsgrad SC111 können, angeht,

1ST zunächst einmal nüchtern un! entschlossen sehen, daß das menschliche Leben schon
5dNZz allgemeiınen auch „nach bestem Wıssen und Gewissen AUS Erkenntnissen
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leben muß, die einerseits theoretisch als nıcht absolut sicher erkannt werden und doch „hier
und jetzt“, weiıl vorläufig nıcht überholbar, als gültige Normen des Denkens Uun: Handelns

respektieren sind Jeder Mensch weiıfß das Aaus seinem konkreten Leben heraus; jeder Yzt
1n seiner Diagnose, jeder taatsmann 1n seiner politischen Sıtuationsbeurteilung und der darauf
autbauenden Entscheidung weiß diese Tatsache. Auch die Kıirche kann 1n iıhrer Lehre und
Praxıs sich nıcht immer und 1n jedem Fall VOT das Dilemma stellen lassen, entweder eiıne
etztverbindliche Lehrentscheidung fällen der eintfach schweigen un es der beliebigen
Meınung des einzelnen überlassen. Zur Wahrung der eigentlichen un etzten Glaubens-
substanz mu{fßß s1e, selbst autf die Getahr eines Irrtums 1m einzelnen hin, Lehrweisungen aus-

sprechen, die einen bestimmten Verbindlichkeitsgrad haben Uun! doch, weil keine Glaubens-
definition, ine ZeW1SSeE Vorläufigkeit bıs A Möglichkeit eines Irrtums sıch Lragen. Anders
kann S1e ihren Glauben als bestimmende Wirklichkeit des Lebens Sar nıcht verkündigen, aUuS-

legen un autf die Je 1NCUEC Sıtuation des Menschen anwenden. In einem solchen Fall steht der
einzelne Christ zunächst einmal der Kirche 1n einer analogen Weise gegenüber, WwW1e ein Mensch,
der sich verpflichtet weiß, die Entscheidung eines Fachmannes anzunehmen, auch Wenn weiß,
daß diese nıcht untehlbar 181

FEıne der vorläufigen kirchlichen Lehräußerung ENTSECESCNZESETIZLE Meınung gehört auf
jeden Fall nıcht 1n die Predigt und 1n die Katechese, auch wWwenn die Gläubigen Um-
ständen ber das Wesen und die begrenzte Tragweıte einer solchen vorläufigen Lehrent-
scheidung unterrichten sınd. Darüber 1St schon gesprochen worden. Wer ylaubt, der privaten
Meıiınung seıiın dürfen, die bessere ünftige Einsicht der Kirche schon jetzt haben, der
mu{(ß sıch VOr OTtt und seinem Gewissen 1n nüchtern selbstkritischer Einschätzung fragen,
ob die nötıge Weıiıte und Tiefe theologischer Fachkenntnis habe, 1n seiner prıvaten
Theorie und Praxıs VOon der augenblicklichen Lehre des kirchlichen AÄAmtes abwei  en dürfen.
Eın solcher Fall 1St grundsätzlich enkbar. ber subjektive Überheblichkeit und voreilige
Besserwissere1 werden sıch VOrLr Gottes Gericht erantwortien haben

Ernsthafte Bemühung, auch 1ne vorläufige Lehräußerung der Kirche DOSILELV würdigen
und sıch anzueıgnen, gehört ZUT richtigen Glaubenshaltung eines Katholiken. Un ebensowenig
w1e 1im profanen Leben, 1n dem CS auch weıtreichende Entscheidungen auf Grund tehlbarer
Eıinsıcht nach bestem Wiıssen und Gewissen anderer g1bt, braucht sıch jemand 1m kirchlichen
Bereich beschämt der geschädigt empfinden, WECeNnN sıch 1n seiner Einsicht auch dort der
kırchlichen Lehre an vertraut, S1e nıcht VO  3 vornherein als definitiv gelten kann. Es 1St
möglich, daß die kirchliche Lehrentwicklung 1n estimmten Fällen langsam voranschreitet.
ber auch 1n einem solchen Urteil mu{fß InNnan vorsichtig und bescheiden se1in. Denn ıne solche
Lehrentwicklung braucht 1n einer Kırche VO:  w} geschichtlichen Menschen Zeıt, weiıl sS1e nıcht
schneller VOT sıch gehen kann, als es die Wahrung der Glaubenssubstanz hne Verlust erlaubt.

Yr Wır brauchen nıcht befürchten, 138582 bei der beschriebenen kırchlichen Gesinnung dem
Anspruch der eit entziehen. Die ernsthafte Fragestellung LHSSETL: ET Zeıt, welcher WIr AUS
dem Glauben antworten sollen, nÖötigt uns oft SCHNUS, die Glaubenswahrheiten 19181 ber-
denken. Dabei können durchaus Akzente LCU ZESETZT werden. Dies 1St ber nıcht Infrage-
stellung des Glaubens; es dient vielmehr der tieteren Erfassung der göttlichen Offenbarungs-
wahrheit und der kırchlichen Lehre Denn WIr sind test überzeugt, und WIr sehen uns darın
durch die Erfahrung bestätigt, da{fßs WIr des katholischen Glaubens willen weder iıne
Wahrheit, noch einer Wahrheit wiıllen den katholischen Glauben verleugnen brauchen,
WEeNn WIr diesen 1LUFr 1m Geiste der Kirche verstehen und immer noch tiefer erfassen
suchen.

ber das theologische Gewicht dieses Lehrschreibens 1m allgemeinen und des zıtlerten
Passus 1mM besonderen wırd spater noch kurz ein1ıges a  n se1n. Hıer se1l 1LUFr be-
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merkt, daß dieser 'Text 1m Osservatore Romano vom 1967 iıtalienıisch erschienen
iSt (ın einer Übersetzung, die dem Vernehmen nach durch das Staatssekretariat VOI-

anlaßt worden war). weıfß zufällig, daß das Lehrschreiben VOor den gelehrten Pro-
fessoren der Gregoriana bei Tisch vorgelesen wurde und dort beste Aufnahme fand
ganz schlimm, WwW1e der NU:  - zıiıtierende ext meınt, ann ohl also doch ıcht
se1n). Der 'Text 1St insofern besonders bemerkenswert, als hier me1lines Wiıssens ZU ersten
Mal in einem (relativ) amtlıchen Dokument dieses Problem überhaupt ausdrücklich
angepackt wird, während bisher den Theologen allein überlassen wurde.

Kritik Lehrschreiben

In höheren kırchlichen Kreısen ziırkuliert 1U  j ZUur eIit (wohl schon länger) eın
hektographierter Text, der sıch MIt diesem Lehrschreiben kritisch auseinandersetzt.
Fs interessiert unlls hier die Stelle daraus, die sıch mi1t dem oben wiederholten Passus
des Lehrschreibens betafßt. Dazu heißt CS}

„Das ‚Schreiben der deutschen Bischöfe alle, die VO  ] der Kirche mi1t der Glaubens-
verkündıgung beauftragt sind“‘ VO: 1967 hat 1l1er sehr verdienstlich gewirkt; 1St
jedo ırrıg, WenNn 1n diesem Lehrschreiben, 1mM Unterschied der unfehlbaren Lehrent-
scheidung, der Begriff der ‚vorläufigen‘ Lehräußerung aufgestellt un!: hierzu gESAaRT WIr'!
‚In einem solchen steht der einzelne Christ zunächst einmal der Kırche 1n einer analogen
Weiıse gegenüber, WwW1e eın Mensch, der sıch verpflichtet weißß, die Entscheidung eiınes Fach-
INannes anzunehmen, auch wWenn weiß, daß diese nıcht untehlbar 1St (S 13) Eıne kirchliche
Lehräußerung, die nıcht beansprucht, untehlbar se1n, kann sıch PCI accıdens als Irrg CI -

weısen; sS1ie kann deswegen ber nıcht als vorläufig charakterisiert werden. Wer immer 1m
Namen des kirchlichen Lehramtes spricht, kann und darf 1LUX: sprechen, WECeNnN davon über-

1St, daß die vorzutragende Lehre awwahr 1St. Er begegnet damit dem einzelnen Christen
nıe iın der des Fachmannes, weder ‚zunächst einmal‘, noch überhaupt. Für den Fachmann
ilt das Grundprinzip: ‚Tantum valet, quantum probat‘. Be1 einer kirchlichen Lehräußerung
haben allenfalls beigebrachte Gründe ediglich den Charakter VO:  e} Hılfen ZuUur freiwilligen
Annahme der getroffenen Entscheidung. Darın lıegt zugleich der radıkale Unterschied zwischen
kirchlichem Lehramt und theologischer Wiıssenschaft. Die Fehleinschätzung einer nıcht unfehl-
baren Lehrentscheidung hat, nıcht zuletzt 1n der Frage der Autnahme VO:!  } ‚Humanae vitae‘,

der auch 1n der kirchlichen Presse typologischen Formel geführt: ‚Keine untfehlbare ehr-
entscheidung das Gewissen entscheidert‘. Die Funktion des Gewissens 1St hier vollends VCI-

Es wiıird übersehen, daß das Gewissen bei jeglichem Tun des Menschen aufgerufen 1St,
auch im Falle der Aufnahme eıner untehlbaren Lehrentscheidung, un! anderseits WIr: nicht
mehr gesehen, daß das Gewissen des Christen der Wegweıisung durch Christus und damıiıt durch
jene bedarf, die der Herr mi1t seiner Sendung betraut hat.“

Was 1St diesm ext sagen? Miırt einem Wort SESAZT ıch halte diese Kritik
dem ischöflichen ext theologisch und praktisch für grundfalsd1.

Man beachte das Wort „analog“, das der Kritiker lıest, als ob da stände „schlechthin gleich“
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Innere Widersprüche der Kritik

Zunächst einmal: Der Leser dieser Kritik wundert sıch einigermaßen, W1e InNnan

eigentlich logisch fertig bringe beklagen, dafß die kirchliche Lehrautorität 1in diesem
Lehrschreiben unterschätzt werde, das haargenau VON den Bischöfen SLAMMT un! ihre
Lehre 1St. Man kann doch nıcht gut logısch den Bischötfen iıne Autorität vindızıeren,
die S1e autoritativ ablehnen. Natürlich kann in  ; Sagch: eın bischöfliches Lehrschreiben
brauche weder untehlbar noch 1n allen Punkten richtig sein und INnan habe daher
das Recht, von einem solchen Lehrschreiben oder einzelnen Punkten in ıhm abzu-
weichen, wenn INan, nach reitlicher Prüfung, Zutie Gründe dafür haben meılnt. Das
ISt ZSanz richtig. ber die zıitlerte Kritik bestreitet Ja diese Voraussetzung einer mOg-
lichen Kritik und efiehlt einen mehr oder weniıger bedingungslosen Gehorsam
gegenüber solchen Lehrerklärungen, die sıch selbst nıcht für unfehlbar erklären und
die 1n diesem Fall Kritiker Ja seın allgemeines Prinzıp auch nıcht als unbe-
streitbar ansieht. ber 1St 1U  e einmal sSsO*® Nsere heutigen katholischen Raskolniken
sınd 1Ur leicht dann für apst un! Bıschöfe, WwWenNnn diese das lehren, W as iıhnen selbst
recht erscheint. Sonst dispensieren s1ie sıch auch Von jenem unbedingten Lehrgehorsam,
den S1e als heiliges Prinzıp ohne Differenzierung die „Modernisten“ VO  ; heute
verteidigen.

Sachargumente un Lehrautorität

Dıie Kritik behauptet, das bischöfliche Lehrschreiben übershehe, da{fß die Lehrautorität
der Bischöte und des Papstes (auch 1n Fällen, in denen keine Definitionen ergehen)
ine eigene Größe ware, die einerseılts ZUuUr Zustimmung verpflichte, anderseits VO  ; den
Sachargumenten, die für die lehramtliche Erklärung beigebracht werden, nNnier-

scheiden se1i un ıhr eigenes Gewicht habe Nun, der lehramtliche ext der Bischöte
identifiziert 1n keiner Weıse theologische Sachargumente un kirchliche Lehrautorität.
Der Vergleich, der die Kritik dieser total talschen Unterstellung geführt hat, 1St
eben ein Vergleich, der W1€e jeder CUu salıs nehmen 1St. Und 10324725 eın
un! verständlicher Vergleich. Denn WL einer sıch auf die (nicht unfehlbare) Dıa-
NO eınes Arztes bestimmten Umständen verlassen verpflichtet ISt, dann
LUL auch nıcht aufgrund der Argumente, die der AÄrzt iıhm vortragt und die
Sar nıcht versteht, sondern aufgrund seiner Autorität, wenn auch diese etztlich anderer
Natur 1St als die der kirchlichen Lehrautorität. Kann 9868  - einen solchen Vergleich
nıcht verstehen? Das eigentliche Tertium comparatıion1s liegt doch eintach darin, dafß
jemand eiınem anderen ıne Entscheidung vortragt, der gegenüber aut beiden Seiten
klar iSt, da{fß S1e nıcht unfehlbar 1St, sondern ırrg se1n kann, und darum ‚War ıhre
Gründe (samt dem eıner „Autorität“ VO  w der verschiedensten Art) hat, aber, weıl
s1e nıcht unfehlbar 1St, dem andern Umständen das Recht z1bt (unter Umständen
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wohlgemerkt, nıcht nach bloßer Willkür), VO'  w} diesem Vorschlag einer Entscheidung
(Lehre USW.) abzuweıichen, wWenn dafür gutie oder bessere Gründe haben glaubt,
als die des Vorschlagenden sınd.

Nun könnte iINan SaSCIl, das alles se1 WAar tormal Zanz richtig, se1 aber auf unNnseren

Fall nıcht anwendbar, weıl eın einzelner katholischer Theologe oder Sal eın 241e 1er
un Jjetzt (vor einer Revısıon der Entscheidung durch das Lehramt selbst) nıe gute und
bessere Gründe haben könne, Von der Entscheidung des Lehramts abzuweichen, auch
WEenNnn prinzıpiell VO  - beiden Seıiten zugestanden werde, diese kirchenamtliche Ent-
scheidung se1l grundsätzlıch sıch revidierbar. Es se1 in solchen Fällen S WI1e WeNn

eın Steinklopier erkläre, halte die neuUueESTIE Theorie des Professors über Plasma-
physık für talsch; denn dieser Herr Protessor gebe Ja Z seine Theorie se1 nıcht
absolut sıcher. Es 1St Sal iıcht leugnen, daß solche Fälle eınes theoretisch alschen
und sıttlıch ungerechtfertigten Dissenses VO  3 den nıcht intallıblen Lehrentscheidungen
der Kıiırche geben könne un: oft gebe. Wer will, kann ruhig arüber hinaus sinnvoll
behaupten, diese Fälle seı1en präsumıieren (und nıcht NUr der umgekehrte Fall) Das
bischöfliche Lehrschreiben äßt auch keinen Zweifel, dafß solche Fälle gibt und daß
der Christ eın überhebliches und leichtsinn1ıges Abweichen VO  } der kirchlichen Lehre,
auch S1e keine Definition beinhaltet, VOT Gott verantworten habe

ber der andere Fall 1St eben auch möglıch. Und dies spricht das bischöfliche Lehr-
schreiben ehrlich und mutıg au Es können durchaus Fälle eintreten, in denen eın
katholischer Christ echt und Umständen dıe sittliche Pflicht hat, VO  } eıner
solchen kirchenamtlichen Lehre abzuweichen. Das ll dıe Kritik nıiıcht wahrhaben.
Es 1St aber wahr. Es 1St hier nıcht der Ort.; SCHNAUCI darzulegen, ob bei diesem Prinzip
ein Unterschied machen 1St zwischen den Rechten und Pflichten der Fachtheologen
einerseılts und der Laien andererseits. (50 wiırd sehr VO  a} der Sache 1im einzelnen
abhängen.) Es oll hier auch keine Kasuistik ausgebreitet werden, OLE NAN 1n solchen
Fällen das Verhalten des Dissenters nach den traditionellen Prinzıpien der Funda-
mentaltheologie und Moral auszusehen hat Es soll auch das 1in dem bischöflichen
Lehrschreiben ausgesprochene Prinzıp nıcht Aaus der ganz tradıtionellen Theologie als
selbst traditionell nachgewiesen werden. Das alles würde weıit tühren.

Beispiele irrıger Entscheidungen

111 einen anderen Weg einschlagen und dem Kritiker ine schlichte rage Aus

der Praxıs der Theologen stellen und diese erläutern.
Zur Einleitung iıne kleine, aber wahre Anekdote. Als ZUuUr eıt des Modernısmus

der große Dominikanerexeget agrange von eiınem Freund 1im priıvaten Gespräch
hören mußte: Na, in diesem Punkt (einer antimodernistischen Erklärung des damalı-
gCn kirchlichen Lehramts 1n einer exegetischen Frage) bringst Du auch LLUL Z einem
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„sılentium obsequiosum“ (auf deutsch: Du hältst ZWAar den Mund, aber lehnst diese
Erklärung innerlich ab), antwortete Das stimmt. ber iıch beginge auch iıne 'Tod-
sünde (gegen das Wahrheitsgewissen), wenn ıch anders handeln würde.

Nun näher Zur Sache selbst. habe keine Zeıt, den Denzıinger durchzumustern
nach lehramtlichen Entscheidungen der etzten Jahrzehnte, die falsch und heute

gut WI1ie VO:  . keinem katholischen Theologen mehr ANSCHOMIM! werden. krame
LLUTL ein wen1g 1in meınem Gedächtnis. Dabei 1St unerheblich, da{fß meıne Beispiele
VOrT allem exegetischer Natur sind. ber nıcht alle Denn wurde früher ausdrücklich
erklärt, solche exegetischen Entscheidungen hätten dasselbe Gewicht wie die Entschei-
dungen anderer römischer Lehrinstanzen. Man entschuldige auch, wWenn sehr unsy-
stematisch hergeht. greife auch nıcht hinter e1genes Jahrhundert zurück.
Wenn diese Lehrentscheidungen alle wahr oder für mich heute gültig waren (sıe sind
n1ıe amtlich MIit der Ausdrücklichkeit und dem Gewicht zurückgenommen worden,
mit denen Ss1e erlassen worden sınd), dann müuü{fßte iıch heute noch Sätzen zustiımmen wI1e:
die meılsten Psalmen sınd VO  - David selbst, z1bt keine nachexilischen Psalmen:
gibt keine Deuteropaulıinen; die Jesusreden bei Johannes sind keine theologischen
Komposıitionen; die Evangelien sınd in der Reihenfolge abgefafßt worden, in der WIr
S1e heute aufzählen: x1ibt keine Quelle sibt keinen Deuterojesa1as; der He-
bräerbrief 1St VO  =) Paulus verfaßt; der Pentateuch 1St 99 mosa1ıque“ (von Moses

Zut W1e Sanz selbst geschrieben), nıcht aber (wıe ein boshafer französischer Exeget
einma|l sagte) „ Uu1Nc moOsaıque de textes“; ıch MU als sıcher halten, dafß die Taufformel
bei Mit VvVon Jesus selbst festgelegt ist; iıch MU: überzeugt se1n, da{fß das Lukas-
evangelıum VOr der Zerstörung Jerusalems geschrieben wurde. Ich müßte überzeugt
se1n, daß schon modernistisch iSt, WeNnNn ıch ıne Änderung des Heıiligen Oftizıiıums
verlange oder für dıe Abschaffung des Index eintrete. dürfte auch nıcht MI1t Beschei-
denheit dafür eintreten, dafß der SOgENANNTE Polygenismus MIt der richtig interpretier-
ten Lehre VO  e} der Erbsünde vereinbar 1St. müßte ine Teilnahme VO  3 Klerus und
Laıijen der Kirchenregierung 1n irgendeiner orm schon für modernistisch halten.
Wiıe geESAZT, ıch zıtlere Aaus dem Gedächtnis. ber der Leser kann sıch auch, ohne Den-
zıngerzahlen vorgesetzt bekommen, darauf verlassen, da{fß diese Dınge stıiımmen.
Jeder Fachtheologe kennt S1e. Und INa  =) müuüfte über diese un: Ühnliche Beispiele
hınaus viele andere Sätze zıtiıeren, 1n denen die Verurteilung eines Satzes praktisch
iıne Alternative insınulert, dıe durchaus nıcht je] besser 1St als der U, miıt Recht
verurteiılte Satz.

11 MI1t diesen 1nweısen keine chronique scandaleuse der ersten Hiälfte des
20 Jahrhunderts der Kirche schreiben. VWer diese Hınweise versteht, 1St törıcht,
weiß nıchts VO  ; der Aast der Geschichte der Kirche, berücksichtigt nıcht den Kontext
solcher ırrıger Entscheidungen, den auch zibt und der hier nıcht mitgeliefert WETI-

den kanp, versteht nıcht, dafß auch die Entwicklung des Glaubens- und Lehrbewußt-
Se1Ns der Kirche unvermeı1dlich langsam voranschreitet (auch WCILN ıch der Meıinung
bin, daß manchmal langsamer 1St, als notwendig war).
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f Vorläufige Entscheidungen und Fortschritt der Lehre

Worauf 1ler ankommt, 1St die rage den Kritiker des bischöflichen Lehr-
schreibens: Wiıe denkt sıch der Herr Kritiker be] seinen Prinzıpien den Fortschritt der
Kirche 1in der Überwindung dieser irrıgen Entscheidungen, den Fortschritt, der untfer-

dessen miıindestens stillschweigend 1n vielen Punkten erzielt worden 1st? Nach seinen
Prinzıpien kann iıch mMI1r ıh schlechterdings nıcht denken. Wohl aber nach denen des
bischöflichen Lehrschreibens. Woher sollte denn dıe Einsicht 1n dıe Irrigkeit solcher
Fehlentscheidungen kommen, wenn Theologen und La1ı1en nıchts Lun hätten, als
mindestens praktisch (wenn auch nıcht theoretisch) diese irrıgen lehramtlichen Ent-

scheidungen als schlechthin verbindliche Norm etrachten WESCH der Autorität des
Lehramts, wie der Kritiker empfiehlt? Irgend jemand, und WTr in der katholischen
Kırche selbst, mu{ doch anfangen 11 und begründen, da{fß dies und jenes
eben nıcht stimmt. Er MUu anfangen, obwohl ıhm Denz. 2007 ıne „innere Zustim-
mung“ ( „AassenNSsus internus“) abverlangt wiırd und Denz. 2143 dem Exegeten MmMi1t eıner
„schweren Schuld“ („culpa gravıs“) gedroht wird, wenn sıch den Entscheidungen
der Bibelkommission nıcht unterwirft, ohne daß 393  ; siıch die Mühe nımmt, auch 1LUFr

ein wen1g nuancıeren, un obwohl MMa  - das auch schon damals bei „probaten
Autoren“ hätte nachlesen können, da{ß hier nuancıeren 1St, WI1e heute die deut-
schen Bischöte n  =]

Früher hat INnan solchen VO  w} der Sache her autorisierten 7Zweitlern einer solchen
Lehrentscheidung empfohlen schweigen, einfach warten und unterdessen eın
„sılentium obsequiosum“ beobachten. ber abgesehen davon, da{fß 1n der heutigen
Gesellschaft einer dauernd wachsenden Kommunikation aller mı1t allen bıs in die
priıyatesten Sphären hinein ein solches „Silentium obsequiosum“ Sal nıcht mehr mÖg-
lıch 1St, 1St heute S! da{fß die eıit schnell Jäuft, als daß INa  z 1n jedem Fall warten

könnte, bis sıch dıe Mentalıität der ehramtlich Maßgebenden VO  e} selbst und unbemerkt
geäindert hat, da{fß Ss1ie schon selbst, ohne merken, diese Änderung der Ansicht

vOrgeNOMME haben oder diese, VO  w anderen vorgetragen, Dar nıcht mehr als Abwei-
chung VO  =) der früheren Lehre empfinden. (Ich erinnere mich Aaus der elit des Konzıils,
W1e mı1r eın römischer Kardinal allen Ernstes versicherte, 1Ll habe 1in Kom nıe

die These gehabt, der Mensch SLAMME seınem Leib nach Aaus dem Tierreich.)
Solche Fälle einer langsamen, unreflektierten Änderung theologischer Ansichten 1n der
Kirche INas auch heute noch geben. (Beim Heilsoptimismus des Vatikanums hin-
sichtlich der Heilsmöglichkeit aller Menschen liegt eın solcher Fall vOor.)

ber 1m allgemeinen geht mit dieser Methode allein nicht mehr. Dafür iSt das
Bewußtsein reflex veworden und die e1ıt eilt schnell. Daher die rage den
Kritiker: Wıe soll denn ine solche AÄnderung des Bewußtseins der Kirche (nicht 1n
ihrer etzten eigentlichen Glaubenssubstanz, sondern ın lehramtlich vorgetragenen,
aber dennoch iırrıgen Meinungen) geschehen, ein Christ 1n keinem Fall das echt
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hätte, VO  e} eıner Lehre der Kırche AUS wohlerwogenen Gründen abzuweichen, und
ZWAar nıcht erst einıge Jahrzehnte nach Erlafß dieser Lehre? Daß das 1mM ischöflichen
Lehrschreiben ausgesprochene Prinzıp hinsichtlich dieser rage mißbraucht werden
kann, andert nıchts dessen Rıchtigkeit. Eın solcher Mißbrauch hat mi1t der Wahr-
heitsirage gegenüber einem solchen Prinzıp genausowen1g CUunN, w1e iıch (mit

Recht und leicht erbringenden geschichtlichen Nachweisen) Nn
würde, das Prinzip des Kritikers führe ZUuUr Ketzerriecherei, TE Stagnatıon der katho-
ischen Theologie und ZUuU Glaubensabfall vieler.

Da{iß die Anwendung des Prinzıps des bischöflichen Lehrschreibens in einem ko  7E
kreten Fall, weıl Ja nıcht das einzige Prinzip iSt, heiklen (Gewıissenssituationen
für den einzelnen führt, in denen jeder z1emliıch einsam mit Gott un seinem Gewissen
bleibt, 1St auch eın Gegenargument. Dasselbe oibt 1n unzähligen anderen Fällen
1im christlichen Leben auch Meın ew1ges el hängt Pl vielleicht weitgehend VO  3

meıner richtigen Berutswahl ab: dıie amtliche Kirche äßt mich dabei (von csehr all-
gemeınen Prinzıpien für Dınge, bei denen Gott un der Teutel 1 Detail stecken, ab-
gesehen) auch allein Und MI1It Recht Denn hat Gott gewollt. Es xibt 1U  ; einmal
nach katholischer Lehre keine nNnstanz 1n dieser Welt, die ohne ine eigene Gewi1issens-
entscheidung für den einzelnen absolute Norm ware. Dıie Exıstenz und Berechtigung
des iırchlichen Lehramts mu{fß Ja jeder, ohne sıch auf dıe Autorität dieses Lehramts
stutzen können, als solche erkennen und annehmen, also „auf eigenes Risiko“
allein handeln. Warum sollte dann besonders verwunderliıch se1N, zuzugeben, daß
auch nach einer gyrundsätzlichen Anerkennung dieses Lehramts ımmer noch Rısıko-
siıtuatiıonen bestehen leiben, analog denen, die VOT der Annahme des Lehramts be-
standen und (da diese Annahme Ja ine immer NEeCU vollziehende Entscheidung 1St)
bestehen?

Natürlich darft nıcht übersehen werden, da{fß „das Gewissen des Christen der Weg-
weısung durch Christus und damıt durch jene bedarft, die der Herr mit seiner Sendung
betraut hat“. ber Sagt das N bischöfliche Lehrschreiben das nıcht auernd selbst?
Und 1St dieser Satz VO  ; der Notwendigkeıit dieser Wegweısung aufgehoben, wWein

das Lehrschreiben diferenziert und für estimmte Fälle darauf hinweist, daß diese
Wegweısung eben doch ıne vorläufige 1St und darum Umständen dem Ge-
wıesenen Recht un Pflicht 1Dt, ıne solche Wegweisung auch konkret und nıcht NUur

in der abstrakten Theorie als die behandeln, die S1e 1St un bloß sein wiıll, als ine
vorläufige? Wenn der Kritiker behauptet, man dürfe une solche ehramtliche Erklä-
rung nıcht als vorläufig bezeichnen, weil der Träger des Lehramts bei einer solchen
Lehre der Überzeugung 1St, diese Lehre se1 wahr, dann Oft bei mM1r jedes Verständnis
auf Natürlich darf NUur lehren, wWenn überzeugt ISt, richtig lehren ber kann

nıcht überzeugt seın und doch dabei wiıssen, da{fß irren hann? der darf
dann überhaupt nıcht mehr ehren? ber das würde Ja wieder iıcht dem Satz des
Kritikers passen, ıne solche Lehre könne PCr accıdens ırrıg se1nN. Eın AÄArzt kann doch
der Überzeugung se1n, seine Dıiagnose se1 richtig, gleichzeitig aber WwIissen, dafß dabei



Disput das kirchliche Lehramt

ırren kann, un hat dann das Recht, diese Dıagnose als richtig und befolgenci
auszusprechen.

Wenn also der Kritiker in dem Lehrschreiben auch explizit das Wort „vorläufig“
tadelt,; das 1n dem Lehrschreiben hinsichtlich solcher nıcht inftalliblen Lehren des kirch-
lıchen Lehramts gebraucht wird, dann frage ıch nochmals: Wıe soll in  } denn ZU

DOHI'ICI'WCtt61‘ ıne solche Lehre CNNCN, wenn S1e VO  - vornherein den Anspruch autf
Irreformabilität Sar nıcht macht und sıch schon oft als ırrıg herausgestellt hat? Wenn
Leo Luther erklärte, se1 durchaus dem Willen des Heılıgen Geistes eNTt-

sprechend, Ketzer verbrennen, hätte iıch dann damals nıcht schon denken können:
Gott se1l Dank, das 1St LUr eine vorläufige Lehre?

Der Leser erlaube M1r Zu Schluß noch ein ernNstes Wort, auch WEeNnNn manchem
pathetisch klingen INası Vor ein Paar 'Tagen erhielt ıch den Abdruck eınes Briefs (ich
nehme A} dafß echt ist, weıl iıch persönlich selbst schon Ahnliches hinter dem „Eiser-
1LLEIN Vorhang“ gehört habe) Der Schreiber erklärt, habe für seiınen katholischen
Glauben un den apst Jahre 1m Kerker un Schreckliches erliıtten. Er se1l
dann 1n den Westen gekommen und habe den Eindruck, daß hier ın der Kirche alles
in Unglauben vergeudet werde, wofür velitten habe;: wolle eher wieder 1n einem
solchen Kerker leben, da se1 glücklicher SCWCESCH. kann das verstehen, denn ıch
habe selbst solche Freunde 1m Osten Selbst WEn manches dieser Beurteilung des
estens geschichtlich und soz1ologisch erklären 1St und nıcht eintach bloß die Men-
talıtät des Heıiligen spiegelt, selbst Wenn ein Christ des estens mıt heiligem e1d aut
diese Martyrerchristen blickt, WECNN einer meınt, INa könne die Probleme der Kirche
des estens miı1ıt eınem Sturen Konservatıyısmus lösen und die Kirche festigen 1n
Glaube und Einheıit, der täuscht siıch.

Die Geschichte Gottes Fügung hat uns diese heutigen Probleme aufgegeben.
Und Nur Mut, Wahrhaftigkeit, Entschlossenheit ZU Glauben und Z Denken -
gleich können S1e MmM1t Gottes Gnade l  OoOsen. Von Martyrern äßt INa  } siıch SCIN die
Theologie des Kreuzes erinnern, VO  - bloßen Reaktionären, die sıch ebenso Zut
gehen lassen W1e WIr übrigen Wohlstandsbürger, weniger SCIN, Wenn mMa  - aber die
Aufgaben der Zukunft der Kırche des estens erfüllen will, dann mu{(ß INa  3 ein Stück
Vergangenheit der Kirche bewältigen. Und ZUr Methode dieser Bewältigung gehört
auch das Primzip, das die deutschen Bischöfe 1ın dem SCNANNTIEN Lehrschreiben AauSSC-
sprochen haben Sıe werden sıch hoffentlich nıcht davon abhalten lassen, beken-
1LCNHN un auch in der Praxıs anzuwenden. Dafß Einheit des Glaubens (aber nıcht Einheit
MIiIt der Meınung des Herrn Y Bekenntnis Jesus Christus als unserem Herrn un
Heıiland, TIreue ZUrr Kirche und vieles andere noch mel wichtigere Dınge sınd, als das
hier verteidigte Prinzıp, wıssen WIr Neomodernisten (wıe INa uns schilt) auch Wır
waren ylücklich, wenn INan dieses Prinzıp, das uns die deutschen Bischöte gelehrt
haben, nıcht heute noch eigens verteidigen müßte.
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